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"Staat heißt das kälteste aller kalten Unge-
heuer. Kalt lügt es auch; und diese Lüge kriecht 
aus seinem Munde: ,Ich, der Staat, bin das 
Volk'." 

(F. Nietzsche, Also sprach Zarathustra, ,Vom 
neuen Götzen') 

"Ein tief Geheimnis, welches kein Bericht 
Noch je enthüllt, wohnt in des Staates Seele, 
Des Wirksamkeit so göttlicher Natur, 
Daß Sprache nicht, noch Feder sie benennt" 

(Shakespeare, Troilus und Cressida, 111, 3) 

"Gewisse Probleme im Staate stehen immer 
und immer wieder zur Frage. Der eigentliche 
Sinn solcher Fragen liegt darin, daß sie Prüf-
steine der Gedanken sind; man errät sie nie, 
aber man verrät sich durch ihre Beantwor-
tung." 

(E. Jünger, Das Lob der Vokale, Neuaus-
gabe 1954, S. 17) 

"Der Staat ist das Produkt und die Äußerung 
der Unversöhnlichkeit der Klassengegensätze." 
... "Je demokratischer der ,Staat', der aus be-
waffneten Arbeitern besteht und der ,schon 
kein Staat im eigentlichen Sinne mehr' ist, um 
so rascher beginnt jeder Staat abzusterben." 

(Lenin, Staat und Revolution, M/L, S. 9 und 
108.) 





Vorwort 

Im Ausgang des 20. Jahrhunderts, in dem der nationale souveräne 
Staat in seine Endphase eingetreten zu sein scheint, ist es gewiß ein 
Wagnis, eine Staatslehre der Öffentlichkeit vorzulegen, die sich als All-
gemeine Staatslehre ausgibt. Sie ist der Versuch, auf anderem Wege als 
dem von H. Krüger beschrittenen, der die Struktur nicht der westlichen 
Demokratie, sondern des feingegliederten hochpotenzierten Wirtschafts-
staates bloßlegte, durch die Spezialisierungstendenzen, die den Wissen-
schaftszweig der Gesellschaftswissenschaften wie Buschwerk durch-
wuchern, den Blick auf das Ganze des Staates freizuhalten. Ob der be-
schrittene Weg ein Holzweg ist, wird der Leser zu beurteilen haben. Die 
Herausgabe des Buches ist wegen der Flut des den Gegenstand beherr-
schenden Materials ein Wagnis. Seitdem die Hilfswissenschaften der 
Allgemeinen Staatslehre wie die politische Wissenschaft, die Soziologie, 
die Wirtschaftswissenschaften, die Statistik, die historischen Wissen-
schaften u. ä. sich immer intensiver mit dem Staat beschäftigen, hat das 
einschlägige Schrifttum, das von politischen Parteien, wissenschaftlichen 
und politischen Gesellschaften, Parlamenten und Staatskanzleien, Orga-
nen der Staatengemeinschaften produzierte Quellenmaterial, haben die 
Sammlungen gerichtlicher Entscheidungen zu Staat und Verfassung ein 
Maß an Unüberschaubarkeit erreicht, daß es auch dem Fachmann schwer-
fällt, den Überblick über das Produzierte zu bewahren. Man macht sich 
ein ungefähres Bild allein von der Zeitschriftenliteratur, wenn man die 
von den Vereinten Nationen herausgegebene "Monthly Review of 
selected articles" beachtet, die nicht weniger als 500 regelmäßig erschei-
nende einschlägige Zeitschriften verwertet. Diese zum Teil in Sprachen 
geschrieben, deren Beherrschung nicht von vornherein zurnutbar ist. Da-
her liegt ein Wagnis bei der Herausgabe einer zweibändigen Allgemeinen 
Staatslehre auch darin, daß nicht jede Erkenntnis und Mühewaltung um 
den Gegenstand, die in Artikeln und anderen Schriften aufzufinden sind, 
erfaßt und berücksichtigt worden sein mochte. Wo dies geschehen ist, 
wolle dies dem Autor schon hier nachgesehen werden. Die Literatur-
nachweise liefern einen Querschnitt der literarischen Leistungen zum 
Gegenstand. Vor allem kann die Fertigstellung des Werkes mit dem An-
schwellen der Literatur nicht Schritt halten. Wenn das Buch der Öffent-
lichkeit übergeben ist, ist jenes Material unbewältigt geblieben, das zwi-
schen Fertigstellung des Manuskripts (Ende 1968) und Erscheinen des 
Werkes angefallen ist. Eine Allgemeine Staatslehre ist ferner ein Wagnis, 
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weil ihr Objekt sich gegenüber dem jener Lehren, die den Wissenschafts-
zweig groß gemacht haben- etwa die Werke G. Jellineks und L. Du-
guits -, gewandelt hat. Diese klassischen Staatslehrer konnten sich mit 
ruhigem Gewissen der Erfassung des Daseins eines Staates zuwenden, 
der unter relativ gleichartigen Bedingungen gesellschaftlicher, zivilisa-
torischer, wirtschaftlicher, sozialer und politischer Art existierte- dem 
Staat in der politischen Strömung des bürgerlichen Liberalismus. Diese 
klassischen Staatslehren begründeten die Staatslehren der westlichen 
Welt. Heute jedoch wird nur jenes Buch den Titel ,Allgemeine Staats-
lehre' beanspruchen dürfen, das zumindest den Versuch unternimmt, die 
in Ost und West ideologisch geteilte Staatenwelt samt ihren Nebenformen 
und die Staatenwelt im Umbruch des afro-asiatischen Raumes zu erken-
nen und zu erklären, und das die Verbindungen des Staates zu den 
Staatengemeinschaften und damit auch zum Völkerrechte bloßlegt. 

Dieses Unternehmen setzt voraus, daß jede Quelle aufgespürt wird, 
aus der Erkenntnis über den Staat fließt. Der Verfasser hat es manchem 
Geschick zu danken, das ihm die Möglichkeit bot, Dinge des Öffentlichen 
mitzuerleben und auch mitzugestalten, so daß sich ihm der Staat re-
alistisch zeigte. Der Verfasser konnte als Offizier die Armee und den 
Krieg begreifen lernen; er hatte als Beamter im Österreichischen Bun-
deskanzleramt viele Jahre Gelegenheit, den Politiker, den Staatsange-
stellten, den Richter, die Bürokratie an der Arbeit zu sehen, die Vorbe-
reitung politischer und richterlicher Entscheidungen mitzuerleben; er 
lernte als Beamter und Experte manche Probleme der internationalen 
Beziehungen kennen. Als österreichischer Delegierter zur Menschen-
rechtskommission der Vereinten Nationen (seit 1959) und als österreichi-
sches Mitglied der Europäischen Menschenrechtskommission (seit 1958), 
ferner als Rechtsberater der Österreichischen Delegation zur XIV., XV., 
XVII. und XXIII. Generalversammlung der Vereinten Nationen, als 
Rechtsberater der Österreichischen Verhandlungsdelegation in der Süd-
tirolfrage gewann er weitere Einblicke in die internationalen Beziehun-
gen von Staatengemeinschaften und Staaten. Er konnte als Mitglied inter-
nationaler Untersuchungskommissionen bei der Behandlung der Bizerta-
frage (1961), bei der Untersuchung der Rassendiskriminierungen im sei-
nerzeitigen British Guayana (1965), in einer Untersuchungskommission 
der Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen, bei Prüfung der 
Behauptung der Mißhandlung politischer Gefangener in südafrikani-
schen Staaten und in portugiesischen Kolonien '(1967-1969) und bei 
Prüfung der Effektivität sozialer Rechte in Südafrika Anliegen und Nöte 
anderer Kontinente kennenlernen. Der Verfasser hatte die Möglichkeit, 
bei Erarbeitung dieser Staatslehre die Bibliotheken der Columbia Uni-
versität (New York), der Vereinten Nationen in New York und Genf, 
der Universitäten Paris und Straßburg, die Bibliotheken des Europa-
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rates, des Friedenspalastes in Den Haag, die Staatsbibliotkeh in Mün-
chen und nicht zuletzt die Bibliotheken Innsbrucks und Wiens zu nutzen. 
Das Material, das dem Buche zugrunde liegt, ist aber nicht nur von 
praktischen Erfahrungen und dem Ergebnis von Bibliothekbesuchen 
getragen, sondern auch von zahlreichen Gesprächen mit Freunden und 
Kollegen über manchen Gegenstand, von der Lektüre bedeutsamer Zei-
tungen, die- wie die Neue Zürcher Zeitung- dem Wissenschaftler 
wertvolles Material liefern. 

Mancher Gedanke in diesem Buche ist durch Einzelstudien vorbe-
reitet: Studien über die Verfassungsgerichtsbarkeit, über den Födera-
lismus, über die Menschenrechte und Grundfreiheiten, über Organisa-
tions- und Methodenfragen werte ich als Vorbereitungen zu dem Buche. 

Der Verfasser hat mit diesem Buch ein Ziel verfolgt: Den Staat der 
Gegenwart zu begreifen, dieses Begreifen anderen zu vermitteln, und 
damit ein Steinehen in das Mosaik wissenschaftlichen Bemühens zu 
legen. Das Buch ist nicht - wie marxistische Denker dies sich für ihre 
Werke erwarten- eine Anleitung zum politischen Handeln (vgl. S. 1217); 
es stellt den Anspruch, ein Staatserkenntnisbuch zu sein. Daß sich aber 
aus der Erkenntnis die Aktion ableitet, liegt im Laufe der Welt. Der 
Verfasser versucht, den Staat mit dem Menschen zu konfrontieren. Der 
Mensch in den Staat transformiert, und der Staat auf den Menschen hin 
bezogen, stehen überall im Unter-, Hinter- und Vordergrund. Staats-
interesse und Menschenglück verlangen den Ausgleich. Das Buch ver-
sucht den Durchbruch zum Menschen durch all die von der Staatslehre 
konservierten, verhärteten Institutionen. Die Darstellung ist vom Ge-
danken getragen, daß der Staat menschen- und nicht selbstbezogen ist, 
daß daher jedermann für den Staat, für seinen Staat und damit für den 
Frieden verantwortlich ist, den jeder Staat zu gewährleisten hätte, und 
daß der Staat auch mitverantwortlich für das Menschenglück ist. Das 
Buch wendet sich an den Fachkollegen, ihn auffordernd, an der Wahr-
heitsfindung durch seine Kritik teilzunehmen. Das Buch will aber auch 
ein Studienbuch und der Grundriß eines Handbuches sein. Als solches 
wendet es sich an den Studenten und an diejenigen, die sich berufen 
fühlen, das öffentliche Geschehen und die internationalen Beziehungen 
eines Staates mitzugestalten: an den Juristen, den Politiker, den Soziolo-
gen, den Journalisten, den Historiker, den Beamten usw. Das Buch soll 
in der verworrenen Welt des öffentlichen Lebens eine Orientierung über 
den Standpunkt geben, den man im Staate und den der Staat, dem man 
zugehört, einnimmt. Diese Orientierung ermöglicht nur ein kleiner Maß-
stab. Je kleiner der Maßstab, desto rascher ist die Orientierung möglich. 
Das System jener Staatslehre, die eine allgemeine sein will, muß einen 
kleinen Maßstab anlegen, aber doch keinen zu kleinen, der den Staat 
vereinfacht, so daß der unvoreingenommene Betrachter meint, er stehe 
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einem eindimensionalen Gebilde gegenüber. Der Maßstab muß der eines 
Reliefs sein, das die Dimensionen und Konturen des Gebildeten unmiß-
verständlich erkennen läßt. 

Das zu erreichen, ist nur durch die Wahl einer bestimmten Methode 
und Darstellungstechnik möglich. Nachdem seit dem vergangenen Jahr-
hundert die Wahrheitsforschung auch auf dem Gebiete der Staatswissen-
schaften mit dem Auffinden der richtigen Methode verbunden und ge-
radezu die Formel geprägt wurde, daß das, was methodisch nicht richtig 
erarbeitet wurde, ohne wissenschaftlichen Erkenntniswert sei, ist die 
Diskussion über die Methode in den Staats- und Rechtswissenschaften 
am Kontinent nicht mehr verstummt. Diese Diskussion führte schließlich 
so weit, daß man als Auswirkungen der Kelsenschen Bemühungen, die 
auf die Ausschließlichkeit der sogenannten normativen Methode in der 
Allgemeinen Staatslehre drangen, von einer "l'art pour l'art" sprechen 
kann. Obschon der Verfasser nicht ansteht, die hohe Bedeutung der 
normativen Methode des Kelsenschen kritischen Rechtspositivismus und 
ihren Verdienst für die Erkenntnis des positiven Rechtes hervorzuheben, 
glaubte er doch, einen anderen methodischen Weg gehen zu sollen. 
Einen Weg, der aus der normativen Methode heraus und über sie weiter 
führt. Der Verfasser ermißt die Bedeutung Regelscher und marxisti-
scher Dialektik und zieht aus ihr einen Auftrag für eine nichtmarxisti-
sche Staatslehre. Er bezeichnet diese Methode als die Methode der nor-
mativen Dialektik (S. 3 ff.). Er versteht darunter, daß der Rechtssatz, 
gleichgültig ob gesetzt oder anerkannt, die von ihm betroffenen Gegen-
stände, Menschen und politischen Kräfte anzieht, verwandelt, und so 
seine Wirkungen entfaltet. 

Alles was im Staate im Magnetfeld des Rechtes liegt, ist für die 
Staatslehre relevant und hat methodisch richtig eingeordnet und auf das 
Rechtliche zugeordnet zu werden. Dieser Prozeß ist ein dialektischer, 
der gesetzmäßig abläuft, dessen Gesetzmäßigkeit jedoch ab- und um-
gebrochen werden kann. Das hängt von der Struktur der jeweiligen 
Rechtsordnung ab (S. 945 ff.); deshalb hat der Verfasser für die Ermittlung 
empirisch relevanter Strukturformen sich immer Auskunft beim Ver-
fassungsrecht der meisten repräsentativen Staaten geholt und teilweise 
mit Mitteln des Verfassungsvergleiches gearbeitet. Nur mit einer solchen 
komplexen Methode glaubt der Verfasser, das sich der Wissenschaft 
mit dem Worte "Staat" bietende Objekt in seiner ganzen Dimension zu 
begreifen. Die Methode wird im § 1 besonders besprochen. Man wird 
dem Verfasser, wie dies schon am Hegelkongreß in Prag 1966 geschehen 
ist, den Vorwurf des Methodensynkretismus machen. Das aber wäre un-
gerechtfertigt. Denn Methodensynkretismus liegt im kritiklosen Ge-
brauch verschiedener Methoden. Das ist hier nicht der Fall. Durch die 
Anwendung der Methode der normativen Dialektik entfaltet sich der 
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Gegenstand ungleich mehr, als es im Zuge einer so grandiosen Verein-
fachung, wie sie H. Kelsen mit seiner verblüffenden Gleichsetzung von 
Gesellschaft, Staat und Recht vornahm, geschah. 

Der Verfasser ist bemüht, die Probleme der Allgemeinen Stattslehre 
immer wieder bis zur Grenze des Wissenschaftszweiges zu führen. Da-
mit will er auch deutlich machen, daß man die Wissenschaft vom Staate 
nicht betreiben kann, ohne eine Reihe von anderen Wissenschaften, die 
für die Staatslehre Hilfswissenschaften sind, zu Rate zu ziehen. So vor 
allem die Soziologie, die Geschichte, die Demographie, die Völkerrechts-
wissenschaft und die Politikwissenschaft. Der Verfasser war vor allem 
bemüht, die an sich fließende Grenze zwischen Allgemeiner Staatslehre 
und Politikwissenschaft an allen entscheidenden Punkten zu markieren; 
auf die Ausführungen auf den S. 22 ff., 290, 339 f., 431, 450, 478, 489, 683, 
685, 701 u. a. sei verwiesen. Daß der Staat ohne eingehende Rücksicht-
na:hme,auf das Völkerrecht, die Völkerrechtsgemeinschaft und die Wissen-
schaft von den internationalen Beziehungen nicht begriffen werden kann, 
wurde schon betont. Die Verbindungsstellen zwischen diesen Sachgebie-
ten werden immer wieder bloßglegt, an die Staatengemeinschaft und 
Staat anknüpfen. Der IV. Teil des Buches ist überhaupt der Umwandlung 
des Staates durch die Staatengemeinschaft gewidmet. Da die dort behan-
delten Probleme im Schwergewicht völkerrechtswissenschaftlicher Na-
tur sind, glaubte der Verfasser es nur bei der Skizze einer großen Linie 
bewenden lassen zu können (S. 1157 ff.). Die Auffassung des Autors über 
die Ergebnisse der Untersuchungen sind im Nachwort zu finden (S.1213 ff.). 

Daß die Erfahrung des Verfassers durch den Österreichischen und 
deutschen Staat besonders geprägt ist, liegt in seiner regionalen Ab-
stammung begründet; in seiner Lehre an deutschsprachigen Hochschulen. 
Dennoch versucht der Verfasser einen Horizont zu zeigen, der nicht 
durch die Österreichische Bundesverfassung oder das Bonner Grund-
gesetz abgegrenzt ist. Daß der Verfasser aber der Österreichischen und 
deutschen Lehre, allem voran der Klarsicht der Wiener Schule und 
seiner Altmeister - Kelsen, Merkl, Verdross und Adamovich - be-
sonders verpflichtet ist, liegt in seinem Herkommen, in seiner Ausbil-
dung, in seiner praktischen Erfahrung begründet. Diese Verpflichtung 
erfüllt ihn aber auch mit Stolz. Auch mit Dank. Dank allen jenen, die 
ihn geschult haben und von denen er durch persönliche Aussprachen 
gelernt hat: W. Antoniolli, Reut-Niculussi, G. J. Ebers, E. Loebenstein, 
M. Sörensen, H. Klecatsky, H. Weiler, E. Heintel, Peter Pernthaler, G. E. 
Eisenmann, Ch. Rousseau, M. Schmölz, R. Marcic, K. Ringhofer, G. E. 
Kafka, J. Schasching, F. Nowakowski, U. Scheuner, L. Rosenmayer, 
G. Winbler u. v. a. 

Dem Buch ist schließlich eine Art Legende voranzustellen. Sieht man 
von der inneren Gliederung des behandelten Gegenstandes ab, die ver-
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sucht, Mensch, Recht und Gesellschaft in eine Einheit zu bringen, so ist 
zum äußeren Aufbau des Buches zu sagen: Der Leser des Inhaltsver-
zeichnisses (S. XVII) sieht, daß das Buch in Teile, Abschnitte, Kapitel, 
Paragraphe und Exkurse gegliedert ist. Diese Gliederung ist keine will-
kürliche. Sie paßt sich der Methode und dem System der Arbeit an: Die 
Gliederung in Teile kennzeichnet die Schichtung, die der Verfasser am 
Staate zu erkennen glaubt; diese sucht er je dialektisch zu entfalten. 
Daher ist die Einführung (S. 1 ff.) nur als Grundlegung für die Staats-
erkenntnis zu werten. Die Teile sind in Abschnitte gegliedert. Sie sind 
gleichfalls aus sich heraus entfaltet und dialektisch aufgebaut. Die Ab-
schnitte zerfallen in Kapitel; innerhalb einzelner Abschnitte sind Exkurse 
zugeordnet. Vor allem diese glaubte der Verfasser mit topischer Methode 
erarbeiten zu müssen; sie stellen Ruheflächen in der dialektischen Be-
wegung des Gegenstandes dar. Sie haben die Aufgabe, besonders be-
deutsame staatsrechtliche und staatspolitische Probleme eingehender zu 
behandeln. 

Dem Leser dient ein Anmerkungsapparat. Er soll das Buch nicht be-
lasten, sondern es gestalten und gliedern. Er gehört so wie die Zeichen 
einer Landkarte zu den Mitteln, das nicht auf den ersten Blick über-
sehaubare Objekt plastisch wiederzugeben. Bei der Anlage des Anmer-
kungsapparates den richtigen Weg zu finden, war das Bemühen des 
Verfassers. Der Anmerkungsapparat soll nicht die Belesenheit des Ver-
fassers dokumentieren. Es sollen durch ihn auch keine Zensuren ausge-
teilt werden, etwa den einen Autor über Gebühr zitieren, den anderen 
und sein Werk aus kleinlichen Erwägungen verschweigen; das wäre eine 
unzulässige Meinungsäußerung. Der Verfasser bedient sich der Anmer-
kung, um dem Leser Hinweise auf jene Schriften zu geben, deren Lek-
türe weiterführend ist. Anmerkungen wurden angebracht, um sich mit 
einschlägigem Schrifttum auseinanderzusetzen, um Gedanken, die der 
Verfasser nicht gedacht, sondern nur nach-gedacht hat, auf ihren Ur-
sprung zu führen; Anmerkungen wurden schließlich angebracht, um auf 
Fakten, Dokumente, juristische Texte aufmerksam zu machen. Selbst-
verständliches und Nebensächliches sind nicht belegt. Die Anmerkungen 
sind je Paragraph und je Exkurs durchlaufend geordnet. Jedem Para-
graph, der es sachlich rechtfertigt, und jedem Exkurs ist eine Literatur-
auswahl vorangestellt. Sie gibt die grundlegende und weiterführende 
wegweisende Literatur zum behandelten Gegenstand an. In der Lite-
raturauswahl wurde davon Abstand genommen, auf Systeme der All-
gemeinen Staatslehre (S. 32 ff.) zu verweisen, es sei denn, sie enthalten 
besonders originelle Ausführungen zu dem jeweilig behandelten Gegen-
stand. Was die Erfassung der neueren Literatur aus dem nicht deutsch-
sprachigen sozialistischen Raum angeht, so orientierte sich der Verfasser 
hauptsächlich an der Bibliographie L'URSS (vgl. S. XXIX). 
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Der Verfasser ist allen jenen dankbar, die zur Erfüllung seiner Arbeit 
beigetragen haben. Das sind jene, die ihm den Einblick in Staat, Recht, 
Gesellschaft und Staatengemeinschaft verschafften (S. X, XIII); das sind 
vor allem jene geliebten Menschen, die ihm, obschon voll im Rechte, die 
Zeit des Verfassers für sich in Anspruch zu nehmen, Muße gaben, an dem 
Buche zu arbeiten. Daß das Buch nicht in "Dienststunden" erarbeitet 
wurde, wird jeder erkennen, der mit dem Leben eines der Öffentlichkeit 
verpflichteten Hochschullehrers vertraut ist. Mein besonderer Dank gilt 
meinen wissenschaftlichen Mitarbeitern, allen voran den so sachkun-
digen Herren Dr. K. Berchtold und Dr. W. Strasser. Berchtold, heute Uni-
versitätsdozent, war bemüht, den § 92 mit vorzubereiten, Strasser hat 
neben allen Bemühungen um die technische Einrichtung an der Vor-
bereitung der§§ 129-133 mitgearbeitet. Ich habe meinen seinerzeitigen 
wissenschaftlichen Hilfskräften, den Herren G. Holzer, G. Stadler und 
H. Linhesch, für ihre nimmermüde Mitarbeit an der technischen Einrich-
tung zu danken und Frl. M. Simaichel dafür, daß sie sich der Reinschrift 
der vielen Fassungen des Manuskriptes immer wieder unverzagt mit 
großer Umsicht angenommen hat. 

Wien, im Juni 1970 

Felix Ermacora 
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I. Abschnitt 

Allgemeines 

I. KapiteL 

Methode, Aufgabe, Geschichte der Literatur 
der Allgemeinen Staatslehre 

§ 1 Die Methode der normativen Dialektik 
als Erkenntnisweg für das Begreifen des Staates 

Inhalt: Das Methodenproblem in der Staatslehre als Ausdruck der geistigen 
Situation der Zeit - kein methodischer Ausschließlichkeitsanspruch zulässig 
- Staat vorgesetzt - Vielzahl der Methoden notwendig - Rechtsnormen im 
Mittelpunkt einer Staatslehre - normative Dialektik erfaßt das Ganze - ist 
Erkenntnismittel und Bewegungsgesetz- Methodensynthese. 

Literaturauswahl: J. Ofner, Studien sozialer Jurisprudenz, 1894; G. Jellinek, 
Staatslehre, S. 25 ff.; A. Löwenthal, Der Rechtsbegriff-ein Relationsbegriff; 
Studien zur Methodologie der Rechtswissenschaft, 1915; F. Sander, Staat und 
Recht, Prolegomena zu einer Theorie der Rechtserfahrung, 1922; H. Kelsen, 
Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, 2. Aufi., 1923 (Neudruck 1964); J. Binder, 
Philosophie des Rechts, 1925; F. Geny, Science et technique en droit prive 
positif; nouvelle contribution a la critique de la metbade juridique, 4 Bde., 
1903/27; H. Kelsen, Der soziologische und juristische Staatsbegriff, 1928; 
W. Schönefeld, Über den Begriff einer dialektischen Jurisprudenz, 1929; 
H. Kelsen, Reine Rechtslehre, 1. Aufi., 1934; H. Heller, Staatslehre, S. 3-69; 
C. Schmitt, Über die drei Arten des rechtswissenschaftliehen Denkens, 1934; 
Sauer, Juristische Methodenlehre; Zugleich eine Einleitung in die Methodik 
der Geisteswissenschaften, 1940; H.Klenner,DerMarxismus-Leninismus; Über 
das Wesen des Rechts, 1955, S. 43 -; v. Wiese, System der allgemeinen Sozio-
logie als Lehre von den sozialen Prozessen und den sozialen Gebilden der 
Menschen; Beziehungslehre, 3. Aufl., 1955; Engisch, Einführung in das juri-
stische Denken, Urban-Bücher, Bd. 20, 1956; Castberg, Problems of Legal 
Philosophy, 2. Aufl., 1957; K. Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 
2. Aufl., 1969; Cossio, La theoria y el concepto de libertad, 1944; Lehrbuch 
des Marxismus-Leninismus, o. V. 1961; E. Bodenheimer, Jurisprudence; the 
Philosophy and Method of the Law, 1962; Th. Tsatsos, Zur Problematik des 
Rechtspositivismus; Für und Wider einer Denkmethode in der Staatsrechts-
lehre, 1964; Kalinowski, Introduction a la logique juridique, 1965; Friedmann, 
Theorie general du Droit, 1965; E. Lang, Staat und Kybernetik, Prolegomena 
zu einer Lehre vom Staat als Regelkreis, 1966; E. Heintel, Einige Gedanken 
zur Logik der Dialektik, in: Studium Generale 21 (1968), S. 203. 

1• 



4 Einführung, I. Abschnitt: Allgemeines 

1. Es ist das Verdienst der von Hans Kelsen begründeten Wiener 
Rechtsschule, die Frage nach der Methode, die das Recht und den Staat 
begreifen hilft, nicht beiläufig, sondern in den Mittelpunkt gestellt zu 
haben. Sein Lebenswerk war es auch, diese Frage auf seine Weise in 
imponierender Weise gelöst zu haben. Die Lösung der Methodenfrage 
durch H. Kelsen hatte zum Ergebnis, daß er den Staat dem Rechte be-
dingungslos und lückenlos unterordnete. Der Vorgang dieser Unterord-
nung ist so folgerichtig, daß ihm nur von seiner Ausgangslage her 
immanent und transzendent entgegengetreten werden kann. Dieses Ent-
gegentreten ist einmal notwendig, weil die methodische Folgerichtigkeit 
H. Kelsens das Erkenntnisobjekt - den Staat - aufgelöst hat und zum 
zweiten, weil hierdurch ein trügerisches Bild von der Wirklichkeit des 
Staates entworfen wurde, das imstande war, die Urteilsfähigkeit jener 
zu verwirren, die die Leistungen H. Kelsens als Politikwissenschaftler 
nicht wahrnehmen wollten, als welcher er Bekenntnisse zur idealen 
Staatsform abgelegt hat, zu denen er mit seiner Identifizierung von 
Macht, Staat und Recht und der Begründung des totalen Staates nicht 
gelangen konnte. H. Kelsens Lehre identifiziert das Recht mit dem Staat 
und setzt das Recht mit den von den jeweiligen Staaten erlassenen Nor-
men gleich. Dieser Ansatz, in methodisch richtigem Denken gewonnen 
und von Gefühl, politischen und opportunistischen Überlegungen sowie 
anderen Rückversicherungen frei ausgeführt, errichtete ein Gebäude, 
das in der Staatstheorie einem eratischen Blocke gleich besteht. Die 
Allgemeine Staatslehre, die sich mit ihm nicht vom Grunde auseinander-
setzt, d. i. aber von seinem Ansatze her, gewährleistet nicht den Fort-
schritt in dem Wissenschaftszweig, sondern nur einen Sprung, der nicht 
wissenschaftlich, sondern willkürlich ist. 

2. Es geht daher im nachfolgenden darum, ein dem Staat einschließ-
lich dem Rechte zukommendes Methodenproblem ins Licht zu rücken1• 

Diese Hervorhebung ist nicht zufällig. Denn die in den westlichen 
Rechtswissenschaften gebräuchlichen Methoden- Larenz stellt sie treff-
lich dar - beschränken sich darauf, das Phänomen des Rechtes ent-
weder losgelöst von der Erkenntnis des Staates und damit der Gewalt 
oder mit dem Staate nur so nebenbei verbunden darzustellen3• Ande-

1 über die Frage der Methode, vor allem der politischen Wissenschaft als 
solcher siehe auch die Ausführungen im § 2 und die Hinweise in der LA. 

2 V gl. den Hinweis in der LA. 
s So geht es fast allen die rechtswissenschaftliche Methode untersuchenden 

Studien; abgesehen von den in der LA. angeführten Werken auch A. Baum-
garten, Die Wissenschaft vom Recht und ihre Methode, 1920; derselbe, Grund-
züge der juristischen Methodenlehre, 1939; 0. A. Germann, Grundlagen der 
Rechtswissenschaft; Einführung in deren Probleme, Methoden und Begriffe, 
1950; Heck, Begriffsbildung und Interessenjurisprudenz, 1932; H. Heitmann, 
Die Stellung der Interessenjurisprudenz innerhalb der Geschichte der juristi-
schen Methodenlehre, Tübinger Diss. 1936. 



I. Kap.: Methode, Aufgabe und Literatur 5 

rerseits versuchen Methoden - so insbesondere die H. Kelsens - wohl 
Staat und Recht zu behandeln'. Doch diese Bedachtnahme auf Staat und 
Recht ist rein formal5• Denn in Wahrheit wird es unternommen, Staat 
und Recht zu identifizieren. Das scheinbar Widersprüchliche, das Staat 
und Recht beherrscht oder beherrschen kann, wird nicht durch eine 
Synthese, sondern durch eine Vereinfachung ausgeschaltet und metho-
disch durch Kunstgriffe einer transzendentalen Denkweise gelöst: 
Kelsen erzeugt mit dieser Identifizierung von Staat und Recht ein ein-
ziges Erkenntnisobjekt, das er voraussetzt und an die Spitze seiner 
methodisch fundierten Arbeit stellt. Es ist nach seiner Lehre nicht 
der Staat, sondern das positive Recht das Erkenntnisobjekt8• Es wird 
im folgenden versucht, einen Weg zu weisen, auf dem das Erkenntnis-
objekt "Staat" einschließlich des von ihm getragenen Rechtes begriffen 
werden soll, ja daß von dem Axiom ausgegangen werden muß, daß das 
Recht, soweit es nicht im Menschen selbst gründet, ausschließlich vom 
Staate komme. Daß dieser Versuch keine wissenschaftliche terra inco-
gnita betritt, beweist die umfangreiche Literatur, die sich mit dem Ge-
genstand schon längst beschäftigt hat und ohne die dieser Versuch gar 
nicht erst hätte entstehen können. Neu mag vielleicht manche Formulie-
rung, die Ordnung von Kategorien des Staatsrechtes und die Gesamt-
schau sein. 

3. Bis in das neunzehnte Jahrhundert hinein gehen die Bemühungen 
um die Erkenntnisse des Phänomens Staat recht ungeordnet oder doch 
immer wieder unter dem Dache des sogenannten Naturrechtes vor sich. 
Eine spezifische Methode, um den Komplex von Staat und Recht zu be-
greifen, wurde bis dahin scheinbar weder gesucht noch gefunden. Das 
Methodische als solches wurde vernachlässigt. Erst der endgültige Zu-
sammenbruch des mittelalterlichen Weltbildes, das Aufreißen des welt-
anschaulichen Horizontes, das Öffnen zu Fragen und Zweifeln im 
Zeitalter der Aufklärung haben die Methode als ein Hilfsmittel zur 
Wahrheitsforschung in den Vordergrund gerückt. So haben Kant und die 
neukantianische Schule das Methodenproblem bewußt gestellt und erst 
recht HegeZ, der sich in seiner Wissenschaft der Logik mit der methodi-
schen Zerfahrenheit der Wissenschaft seiner Zeit eingehend ausein-
andersetzt. "Erfahrungswissenschaften haben für das, was sie sein 
sollen, ihre eigentümliche Methode des Definierens und des Klassifizie-
rens ihres Stoffes, so gut es geht, gefunden8." Es hieße naiv sein, wollte 

' Vgl. die Ausführungen im Ex. 5. 
5 Das entspricht der Zugehörigkeit Kelsens zur Neukantianischen Marbur-

gerSchule. 
8 Vgl. S. 132. 
7 Das wird geradezu in allen westlichen rechtswissenschaftliehen Me-

thodenlehren nicht gehörig in den Vordergrund gerückt. 
s Hegel, Wissenschaft der Logik, Ausgabe Phil. Bibi. Bd. 56. 


